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„ P R E S S E “ - D I S K U S S I O N

Sind Geschworene
noch zeitgemäß?

WIEN (red.). Gerade bei den gravie-
rendsten Straftaten entscheiden
Laien allein und ohne schriftliche
Begründung über Schuld oder
Unschuld des Angeklagten. Das
Justizministerium will künftig die
Geschworenen gemeinsam mit
den Berufsrichtern entscheiden
lassen, die SPÖ, die Wiener An-
waltskammer und manche Exper-
ten lehnen das ab. Heute, Montag,
findet an der Wiener Jusfakultät
ein „Rechtspanorama am Juridi-
cum“ statt (18 Uhr, Eintritt frei),
bei dem Fachleute, Praktiker und
ein Legist über die Reform der Ge-
schworenengerichte diskutieren.

RECHTSPANORAMA 9Montag, 18. Mai 2009 9

Ausbildungskosten:
Bei illegaler Klausel
gar kein Rückersatz
ARBEITSRECHT. OGH bringt Licht ins Dunkel.

VON CHRISTOPH HERZEG

GRAZ. Der Rückersatz von Ausbil-
dungskosten, der lange gesetzlich
nicht geregelt war, sondern dessen
Zulässigkeitsgrenzen von Judika-
tur und Lehre abgesteckt wurden,
wurde 2006 ins Arbeitsvertrags-
rechtsanpassungsgesetz (AVRAG)
eingefügt. Neben der Schriftlich-
keit der Vereinbarung, dem Verbot
der Vereinbarung mit Minderjäh-
rigen und der Festlegung einer
Bindungshöchstdauer sieht das
Gesetz eine Klausel als unzulässig
an, „wenn die Höhe der Rücker-
stattungsverpflichtung nicht ali-
quot, berechnet vom Zeitpunkt
der Beendigung der Ausbildung
bis zum Ende der zulässigen Bin-
dungsdauer, vereinbart wird“ (§ 2d
Abs. 3 Zif. 3 AVRAG). In der Litera-
tur wurden zur Interpretation die-
ser Bestimmung verschiedene
Meinungen vertreten: Eine aktu-
elle Entscheidung des Obersten
Gerichtshofs (9 ObA 126/08g)
bringt nun Klarheit.

Massenhaft vereinbart
Etwa 30 Prozent der Arbeitsverträ-
ge enthalten Klauseln zum Rücker-
satz von Ausbildungskosten bei
vorzeitiger Beendigung des Dienst-
verhältnisses. Entsprechende Be-
stimmungen sind seit Jahren Teil
von Musterarbeitsverträgen – es
handelt sich dabei also um ein

Managerin“ zu absolvieren, und

len Arbeitsverhältnisses verwert-
baren Vorteil brachte. Diese wie-
derum verpflichtete sich, bei Been-
digung des Dienstverhältnisses aus
ihrer Sphäre vor Ablauf von fünf
Jahren nach Erwerb der Kenntnis-
se die vom Arbeitgeber getragenen
Gesamtkosten zurückzuzahlen.
Die Rückerstattungspflicht wurde
schriftlich vereinbart. Nach nur
fünf der vereinbarten sechzig Mo-
nate kündigte die Arbeitnehmerin.
Der Arbeitgeber forderte daraufhin
den Rückersatz von 55 Sechzigs-
teln der Ausbildungskosten. Die
Arbeitnehmerin wendete die Nich-
tigkeit der Vereinbarung ein, da sie
keine Aliquotierung enthalte.

Bereits bisher galt, dass die Zu-
lässigkeit der Höhe eines Rückfor-
derungsbetrags und die Dauer, in-
nerhalb derer der Arbeitnehmer
an die Vereinbarung gebunden
sein soll, an dem konkreten Nut-
zen, den der Arbeitnehmer aus der
Ausbildung zieht, zu messen sind.
Grundsätzlich muss das Ausmaß
der Ersatzpflicht in einer für den
Arbeitnehmer zumutbaren Rela-
tion zum Entgelt stehen, wobei bei
Abschluss eines neuen Arbeitsver-
hältnisses auch das Einkommen
aus diesem zu berücksichtigen ist,
wenn sich das Entgelt durch die
vorausgegangene Ausbildung er-
höht hat. Als Richtwert für die zu-
lässige Bindungsdauer legt das
AVRAG fünf Jahre fest.

bis zum Ende der zulässigen Bin-

einem „Hineininterpretieren“
einer Aliquotierung in den Ar-
beitsvertrag, wie dies etwa bei zu
lange vereinbarten Konventional-
strafen der Fall ist – kommen
kann, herrschte in den letzten Jah-
ren Unsicherheit in der Literatur.

Der OGH verwies in seiner Ent-
scheidung auf die Entstehungsge-
schichte der gesetzlichen Bestim-
mung: Die Absicht des Gesetzge-
bers sei es gewesen, die mobili-
tätshemmende Wirkung von Aus-
bildungskostenrückersatzklauseln
ohne Aliquotierung hintanzuhal-
ten und Rechtssicherheit zu schaf-
fen. Die wörtliche wie auch die
systematische und die historische
Interpretation ergäben, dass es der
Wille des Gesetzgebers sei, Rück-
ersatzklauseln, die überhaupt kei-
ne Aliquotierung vorsehen, als zur
Gänze unwirksam einzustufen.

Unbedingt Vertrag sanieren
Aus diesen Gründen sei also auch
im Anlassfall von der gänzlichen
Unwirksamkeit der Klausel auszu-

Mag. Herzeg ist Geschäftsführer des
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teresse an der Teilnahme am Verga-

AUF EINEN BLICK
Q Ersatz für Ausbildungskosten.
Damit der getätigte Aufwand dem
Arbeitgeber auch langfristig zugute
kommt, wird der Arbeitnehmer im
Vertrag oft verpflichtet, sich für
eine gewisse Zeit an das
Unternehmen zu binden. Die
Ausbildungskosten darf der Arbeit-
geber aber nur aliquot
zurückfordern – die Höhe der Rück-
forderung ist also davon abhängig,
wie lange der Arbeitnehmer noch
im Betrieb geblieben ist. Fehlt im
Vertrag der Verweis auf eine bloß
aliquote Rückzahlung, dann muss
der Arbeitnehmer überhaupt keine
Ausbildungskosten zurückzahlen.
Das urteilte der OGH.

Seminare sind oft nicht nur lehrreich, sondern auch teuer. [Clemens Fabry]
iskussionen über die Einführung 
euer Steuern sind daher gera-
ezu kontraproduktiv. Vermögens-
teuern (welcher Art immer) belasten 

erte, die großteils aus bereits 
ersteuertem Einkommen resul-
ieren. Die propagierte Entlastung 
urch den (vom Verfassungsgerichts-
of erzwungenen) Entfall der Schen-
ungs- und Erbschaftsteuer würde 
urzerhand wieder zunichtegemacht. 
apitaleinkünfte, die bereits jetzt der 
apitalertragsteuer unterliegen, wür-
en einer zusätzlichen Besteuerung 
nterzogen.

rgument für den Entfall der Erb-
chafts- und Schenkungsteuer war 
icht zuletzt der hohe mit deren Ein-
ebung verbundene administrative 
ufwand. Gerade Vermögenssteuern 

ühren zu einem noch höheren Auf-
and, werden doch jährliche Steuer-
rklärungen und deren Bearbeitung 
otwendig; von der Berücksichtigung 
on Befreiungs- oder Ermäßigungstat-
Neue Steuern – nein, danke!
Massenphänomen. Eine spezielle
Klausel befand sich im Arbeitsver-
trag des Anlassfalls: Der Arbeitge-
ber ermöglichte der Arbeitnehme-
rin, eine Ausbildung zur „Office-

Nach dem Gesetz ist eine Ver-
einbarung nichtig, wenn die Rück-
erstattungsverpflichtung nicht ali-
quot, berechnet vom Zeitpunkt
der Beendigung der Ausbildung

gehen. Damit ist klar: Bestehende
Klauseln ohne Aliquotierung sind
dringend zu sanieren, ansonsten
ist im Streitfall mit einer Nichtiger-
klärung zu rechnen.
Zuletzt wurde eine Reform der Stif-
tungsbesteuerung vorgenommen 
und das neue Stiftungseingangssteu-
ergesetz geschaffen. Dennoch wird 
laufend über Verschärfungen der Stif-
tungsbesteuerung laut nachgedacht. 
Eine Fortsetzung dieser Diskussion 
schädigt den Finanzplatz Österreich 
nachhaltig und lässt Kapitalabfluss aus 
Österreich befürchten.

Alle Beteiligten sind daher aufgerufen, 
gerade in der derzeitigen Wirtschafts-
krise von solchen Steuer-Vorschlägen 
Abstand zu nehmen. Damit wäre 
der wertvollste Beitrag zur Wirt-
schaftsbelebung geleistet.
übernahm dafür die Kosten in der
Höhe von 3600 Euro, wobei die
Ausbildung der Arbeitnehmerin
einen auch außerhalb des aktuel-

dungsdauer, vereinbart wird. Über
die Frage, ob es bei der Interpreta-
tion zu einer geltungserhaltenden
Reduktion der Klausel – also zu

V E R G A B E R E C H T

Öffentliche Aufträge kontr
Expertenbedenken gegen erhöhte Schwellenwert

VON HERMANN WENUSCH

WIEN. Das Bundevergabegesetz

wird; oder es wird zu einem subop-
timalen Zeitpunkt investiert (ein
Bauwerk zu sanieren, obwohl dies
2006 (BVergG), das die Vergabe von
„öffentlichen Aufträgen“ (ein un-
glücklicher Begriff, weil es nicht
um die Erteilung von Aufträgen,
sondern um Vertragsabschlüsse
geht) regelt, sieht eine Grenze vor,
bis zu der vereinfachte Vergabever-
fahren zulässig sind. Diese sind –
grob gesprochen – Interessenten
nicht so leicht zugänglich, wie
wenn der geschätzte Auftragswert
darüber liegt. Mit Verordnung des
Bundeskanzlers (BGBl. II 125/2009
„Schwellenwerteverordnung 2009“)
wurde diese Grenze nun nicht un-
erheblich angehoben: Für Bauleis-
tungen etwa ist ein nicht offenes
Verfahren ohne Bekanntmachung
nun statt bis 120.000 Euro bis zu
einem geschätzten Auftragswert
von 1 Mio. Euro zulässig. Begrün-
det wurde diese Verordnung – de-
ren auf die §§ 18 bzw. 186 BVergG
gestützte Zulässigkeit übrigens
durchaus verfassungsrechtlich be-
zweifelt werden kann – damit, dass
durch raschere Vergaben die Kon-
junktur angekurbelt werden soll.
Damit wird freilich in Kauf genom-
men, dass möglicherweise durch
„schlampige“ Vergaben (mikro-
und makroökonomisch) subopti-
male Ergebnisse erzielt werden:
Geld wird dadurch verschleudert,
dass nicht der Bestbieter ermittelt
noch gar nicht notwendig ist, ist
unökonomisch). Dass das jetzt
ausgegebene Geld allenfalls später
fehlt und damit nur zu einer zeitli-
chen Verlagerung der Probleme
führt, sei hier nicht weiter erörtert.

Der Verordnungsgeber hat aber
offenbar auch ein rechtliches Pro-
blem nicht bedacht: Vergaberecht
besteht auch außerhalb des BVergG.
Der OGH kam wiederholt „zum
Schluss, dass Bund, Länder und Ge-
meinden in Vergabeverfahren zwin-
gend zur Einhaltung des durch ver-
fassungsrechtliche Erwägungen ge-
stützten Gleichheitsgrundsatzes
und damit jener Vergabenormen
(. . .) verpflichtet sind, die das
Gleichbehandlungsgebot im vorde-
finierten Sinne zur Durchsetzung
bringen und dessen Einhaltung ge-
währleisten sollen“ (10 Ob 212/98v).

Ö-Norm als Maßstab
Besondere Bedeutung kommt dabei
den Ö-Normen zu, die nach herr-
schender Auffassung als Maßstab
für die Sorgfaltspflichten angesehen
werden, die den Ausschreibenden
im Rahmen seiner vorvertraglichen
Pflichten treffen (vgl. z. B. 3 Ob
564/94). Beachtlich ist in diesem Zu-
sammenhang die Ö-Norm A 2050,
die bestimmt: „Aufträge über Leis-
tungen sind (. . .) entsprechend den
beverfahren haben.

Bekanntmachung geboten
Gerade die Zulässigkeit von Verga-
beverfahren ohne Bekanntmachung
widerspricht diesem – nach Auffas-
sung des OGH bestehenden – ver-
fassungsrechtlichen Schutz. Ein ge-
schätzter Auftragswert von 1 Mio.
Euro ist nun keinesfalls ein Bagatell-
betrag, für den aus Gründen der
„Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit
und Zweckmäßigkeit der Gebarung“
(Art. 127 B-VG) eine Beschneidung
der Rechte potenzieller Bieter allen-
falls hingenommen werden könnte.

Die Schwellenwerteverordnung
2009 – die zudem dazu verleitet,
europarechtliche Implikationen
zu übersehen (auch ein Vergabe-
verfahren, das nach dem BVergG
zulässig ist, kann europarechts-
widrig sein!) – ist daher unzweifel-
haft verfassungswidrig.

Ing. DDr. Hermann Wenusch ist
Rechtsanwalt in Wien.
steuerung sind in täglicher Diskussion.

Nach der wichtigen Körperschaftsteu-

er-Reform vor wenigen Jahren steht 
ohnedies noch (abgesehen von klei-
nen Korrekturen) die grundlegende 
Reform des Einkommensteuer-
rechtes aus, die gerade den Leistungs-
trägern unserer Gesellschaft Erleich-
terungen bringen sollte. Vornehmlich 
der Erhalt der Kaufkraft und 
Arbeitsplatzsicherung sind ent-
scheidende Themen der heutigen Zeit 
zur Bekämpfung der Wirtschaftskri-
se, die durch Investitionsanreize vor 
allem für Klein- und Mittelbetriebe zu 
erreichen sind, die großteils nicht der 
Körperschaftsteuer unterliegen.
Kaum war den Steuerzahlern verspro-
chen worden, dass in dieser (noch 
jungen) Legislaturperiode keine neu-
en Steuern erhoben werden sollen, 
ist bereits eine Steuer-Diskussion im 
vollen Gang. Vielfältige Vorschläge wie 
etwa eine Vermögens(zuwachs)steuer 

RA Dr.  Armenak Utudjian M.B.L.-HSG 

Vereins Impuls Styria und Lehr-
beauftragter am Institut für

Arbeits- und Sozialrecht der Uni
Graz, christoph.herzeg@uni-graz.at

Verfassung
für Direktvergaben.

Grundsätzen des freien und laute-
ren Wettbewerbs und der Gleichbe-
handlung aller Bewerber und Bieter
(. . .) zu vergeben“. Das spiegelt wi-
der, „dass die Vergabevorschriften
gerade dem Schutz der Bieter vor
unlauterer Vorgangsweise dienen“
(3 Ob 211/04g), wobei als Bieter
nicht nur jene anzusehen sind, die
bereits ein Angebot abgegeben ha-
ben, sondern auch alle, die ein In-


